
Gemeinderatssitzung 2021-02-26 

 

Protokoll 
über die, am Freitag den 26.02.2021,  

um 18 Uhr 
im Stadtsaal Pressbaum 

stattgefundene 
ORDENTLICHE SITZUNG des GEMEINDERATES 

ÖFFENTLICHER TEIL 
 
Fraktion ÖVP:  Bgm. Josef Schmidl-Haberleitner, Vizebgm. Jutta Polzer, StR 

Markus Naber MA MSc, StR Nikolaus Niemeczek BSc, GR 
Susanne Stejskal, GR Mag. Ulrich Grossinger, GR Ing. Jochen 
Pintar, GR Gaby Schwarz, 

Fraktion GRÜNE:   Vizebgm. Michael Sigmund, StR Philip Renner, GR Ingrid 
Burtscher, GR Christine Leininger, GR Mag. Elisabeth Reinthaler 
MSc,  

Fraktion SPÖ:  StR Alfred Gruber, StR Reinhard Scheibelreiter, GR Anton 
Strombach, GR Dr. Peter Großkopf, GR Katharina Krenn 

Fraktion WIR:  StR Wolfgang Kalchhauser, StR Maria Auer, GR Günter Fahrner, 
GR Martin Eberl, GR Ing. Manfred Woletz,  

Fraktion FPÖ:     
  
 
Entschuldigt: GR Hebenstreit Manfred (ÖVP), GR Felix Renner (GRÜNE), GR 

Ing. Thomas Ded (SPÖ), GR Ingeborg Holzer (SPÖ), GR Dr. 
Christina Ecker (GRÜNEN), StR DI Friedrich Brandstetter (ÖVP), 
GR Anna-Leena Krischel bakk.phil (FPÖ), StR Thomas Tweraser 
(ÖVP),  

 
 
Entschuldigt  
verspätet:    
 
Frühzeitig verlassen:  
Auskunftspersonen: Stv. StADir Peter Svoboda 
Schriftführerin:  Evelyn Stattin  
Beginn:   18.00 Uhr 
Ende:    19.00 Uhr 
 
Der Bürgermeister eröffnet die Sitzung zur festgesetzten Zeit, die Einladungen sind 
erfolgt, die Beschlussfassung ist gegeben.  
 
Es liegen 5 Dringlichkeitsanträge vor:  
 

1. Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 NÖ GO 1973 zur Sitzung des 
Gemeinderates am 26.02.2021 eingebracht von Bgm. Schmidl-Haberleitner 
bzgl. Blasmusik Tullnerbach. 
 

Bgm. Schmidl-Haberleitner stellt den  
Antrag:  
Der Gemeinderat möge dem Antrag die Dringlichkeit zuerkennen.  
Entscheidung:  
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Dafür: Einstimmig 
  
Die inhaltliche Behandlung findet unter TOP 6 statt.  
 

2. Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 NÖ GO 1973 zur Sitzung des 
Gemeinderates am 26.02.2021 eingebracht von Bgm. Schmidl-Haberleitner 
bzgl. Software für Wasserablesung.  

 

Bgm. Schmidl-Haberleitner stellt den  
Antrag:  
Der Gemeinderat möge dem Antrag die Dringlichkeit zuerkennen.  
Entscheidung:  
Dafür: Einstimmig 
 
Die inhaltliche Behandlung findet unter TOP 6a statt.  
 

 
3. Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 NÖ GO 1973 zur Sitzung des 

Gemeinderates am 26.02.2021 eingebracht von Vizebgm. Polzer bzgl. 
Verlängerung Postbus.  
 

Bgm. Schmidl-Haberleitner stellt den  
Antrag:  
Der Gemeinderat möge dem Antrag die Dringlichkeit zuerkennen.  
Entscheidung:  
Dafür: Einstimmig 
 
Die inhaltliche Behandlung findet unter TOP 11 statt.  
 

4. Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 NÖ GO 1973 zur Sitzung des 
Gemeinderates am 26.02.2021 eingebracht Bgm. Schmidl-Haberleitner bzgl. 
Vergleichsabschuss der Stadtgemeinde Pressbaum  

 

Bgm. Schmidl-Haberleitner stellt den  
Antrag:  
Der Gemeinderat möge dem Antrag die Dringlichkeit zuerkennen.  
Entscheidung:  
Dafür: Einstimmig 
 
 
Die inhaltliche Behandlung findet unter TOP 11 a statt.  
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5. Dringlichkeitsantrag gem. §46 Abs.3 NÖ GO 1973 zur Sitzung des 
Gemeinderates am 26.02.2021 eingebracht von StR Tweraser bzgl. Änderung 
des Vertrages von Pacht auf Mietvertrag, Würstelstand.  

 

Bgm. Schmidl-Haberleitner stellt den  
Antrag:  
Der Gemeinderat möge dem Antrag die Dringlichkeit zuerkennen.  
Entscheidung:  
Dafür: Einstimmig 
 
Die inhaltliche Behandlung findet unter TOP 11b statt.  
 
Bgm. Schmidl-Haberleitner gibt Termine für die nächsten StR-Sitzung und GR-
Sitzungen bekannt:  
StR Termine  GR Termine 
17.3.2021  29.03.2021 
21.4.2021  28.04.2021 
18.5.2021  26.05.2021 
16.6.2021  29.06.2021 
 
 
Nunmehr wird in die Tagesordnung wie folgt eingegangen: 
 
 

TAGESORDNUNG 
Öffentlicher Teil 

1. Einwendungen zum Protokoll der letzten Sitzung (28.01.2021) 
2. Grundabtretung Pfalzauerstraße 130 ( Vizebgm. Sigmund) 
3. Entscheidung über die Vergabeverfahren: diverse Ausschreibungen aus den 

Bereichen Volksschule und Kindergarten (StR Niemeczek Bsc)) 
4. Grundsatzbeschluss Förderansuchen Nachmittagsbetreuung KIGAs 

 (StR Niemeczek BSc) 
5. Förderung Sacre Coeur VS-Hort (StR Niemeczek BSc)  
6. Inhaltliche Behandlung von Dringlichkeitsanträgen 
7. Berichte 

 

Zu Top 1 – Entscheidung über Einwendungen zum Protokoll der letzten Sitzung 
 
Es liegen keine Einwendungen zum Protokoll der Sitzung vom 28.01.2021 vor. Das 
Protokoll ist somit genehmigt. 
 
zu Top 2 - Grundabtretung Pfalzauerstraße 130, 3021 Pressbaum 



Gemeinderatssitzung 2021-02-26 

 

 
 
Sachverhalt: (vorbereitet von Vizebgm. Sigmund/Mag. Wallner) 
 
 
Gemäß Teilungsplan GZ.7129/20 vom 08.02.2021, erstellt durch Vermessung Koller 
ZT GmbH, (Dipl.-Ing. Christoph Polak) A-3002 Purkersdorf, Hauptplatz 11/19werden 
die nachstehenden Trennstücke KOSTENLOS sowie LASTEN- u. BESTANDSFREI in 
das öffentliche Gut der Stadtgemeinde Pressbaum (Gst.Nr. 181/15, EZ. 310, KG 
01904) abgetreten: 

 
• Trennstück Nr. 1 des Grundstückes Nr. 181/14, EZ. 338, KG 01904 im 

Ausmaß von 10m² 
• Trennstück Nr. 2 des Grundstückes Nr. 181/14, EZ. 338, KG 01904 im 

Ausmaß von 16m² 
 
Das Gesamtausmaß der Grundabtretung beträgt 26 m². 
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Der o.a. Teilungsplan wurde von SV Bmst. DI Pluharz positiv begutachtet. Die 
Abtretung stimmt mit den Vorgaben des Bebauungsplanes ein. 
 
Vizebgm. Sigmund stellt den   
 
Antrag: 
 
Der Gemeinderat möge die gegenständliche, kostenlose sowie Lasten- u. 
bestandsfreie Grundabtretung der oben genannten Trennstücke Nr. 1 und Nr.2 des 
Grundstückes Nr. 181/14, EZ. 338, KG 01904 im Gesamtausmaß von 26m², gemäß 
den oben angeführten Teilungsplan in das öffentliche Gut der Stadtgemeinde 
Pressbaum beschließen. 
Entscheidung: 
Dafür: Einstimmig 
 
zu Top 3 - Entscheidung über die Vergabeverfahren: Diverse Ausschreibungen 
aus den Bereichen Volksschule und Kindergarten und Kleinkinderbetreuung 
Sachverhalt (vorbereitet von StR Nikolaus Niemeczek BSc/StADir. Hajek/Mag. Hager)  
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Im Jahr 2021 müssen folgende Leistungen neu ausgeschrieben und vergeben werden:  
Volksschule  

❖ Essen im Rahmen der schulischen Nachmittagsbetreuung  
❖ Essen im Rahmen der Ferienbetreuung  
❖ Schulische Nachmittagsbetreuung  
❖ Ferienbetreuung  

Kindergarten & Kleinkinderbetreuung 
❖ Essen für beide Kindergärten und die neue Kleinkinderbetreuung 
❖ Betreiber für die neue Kleinkindergruppe im Freibad 

 
Es handelt sich somit um 3 Vergaben:  

1. Essen für Kindergarten 1 & 2, Kleinkindgruppe sowie SNB +FB Volksschule  
2. SNB und FB Betreuung  
3. Betreiber für die neue Kleinkinderbetreuung 

 
Es wurden Angebote von Dr. Gatternig, Dr. Heiss, Mag. Mlynek, BBG, Dr. Heid&Partner 
und Dr. Fink eingeholt. Die Angebote liegen den Sitzungsunterlagen bei.  
 
StR Nikolaus Niemeczek stellt die folgenden Anträge:  
 
1. Antrag:  
Die Vergabe bzgl. Essen für die Schulische Nachmittagsbetreuung, die 
Ferienbetreuung, für den Kindergarten 1, Kindergarten 2 und die neue 
Kleinkinderbetreuung Uferzeile soll mittels rechtskonformer Ausschreibung auf acht 
Jahre durch die Kanzlei Dr. Christian Fink erfolgen.  
Das Leistungsverzeichnis wird von einem Arbeitskreis mit folgender Zusammensetzung 
erstellt:  
2 ÖVP, 2 GRÜNE, 1 SPÖ, 1 WIR, 1 FPÖ  
 
Entscheidung:  
Dafür: Mehrheit d. GR 
Stimmenthaltungen: StR Naber MA MSc 
Wortmeldungen: StR Kalchhauser, StR Niemeczek BSc,  
Mehrheitlich angenommen 
 
2. Antrag  
Die Vergabe bzgl. Schulische Nachmittagsbetreuung sowie Ferienbetreuung in der 
Volksschule Pressbaum soll mittels rechtskonformer Ausschreibung auf acht Jahre 
durch die Kanzlei Dr. Christian Fink erfolgen.  
Das Leistungsverzeichnis wird von einem Arbeitskreis mit folgender Zusammensetzung 
erstellt:  
2 ÖVP, 2 GRÜNE, 1 SPÖ, 1 WIR, 1 FPÖ 
 
Entscheidung:  
Dafür: Einstimmig 
 
3. Antrag  
Die Vergabe bzgl. Kleinkindbetreuung in der Uferzeile soll mittels offenem 
Bieterverfahren auf acht Jahre durch die Kanzlei Dr. Heiss erfolgen.  
Das Leistungsverzeichnis wird von einem Arbeitskreis mit folgender Zusammensetzung 
erstellt:  
2 ÖVP, 2 GRÜNE, 1 SPÖ, 1 WIR, 1 FPÖ  
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Entscheidung:  
Dafür: Einstimmig 
 
4. Antrag:  
Der Gemeinderat möge die Kosten für alle o.a. Vergabeverfahren mit max. 20.000 Euro 
zuzüglich Ust beschließen.  
Bedeckung: 1/6120000-7280000 
 
Entscheidung:  
Dafür: Einstimmig 
 
Aktenvermerk  
Besprechung Dr. Fink bezüglich Vergabeverfahren in Bereichen Kiga und VS sowie 
Kleinkindbetreuung.  
 
Freitag, 19.02.2021 um 17 Uhr im Rathaus/großer Sitzungssaal  
Anwesend: Bgm. Schmidl-Haberleitner, Ausschussvorsitzender StR Niemeczek BSc, Vizebgm. 
Sigmund,  
StR Gruber, StR Kalchhauser, StR Renner, GR Eberl, Stadtamtsdir. Hajek und Vergabeexperte 
Dr. Fink  
 

❖ Zur Aufklärung des Bundesvergabegesetzes bezüglich der uns betreffenden 
Vergabeverfahren  

 
❖ SNB und Ferienbetreuung: Empfohlen wird eine EU-weite Ausschreibung mit 2 

Preisblättern (SNB und FB) auf 8 Jahre, weil wir damit lt. Vergabegesetz und der Kosten 
in den Oberschwellenbereich fallen  

 
❖ Essen: Empfohlen wird eine EU-weite Ausschreibung auf 8 Jahre, weil wir damit lt. 

Vergabegesetz und der Kosten in den Oberschwellenbereich fallen  

 
❖ Kleinkindbetreuung: Empfohlen wird ein offenes Bieterverfahren - dies ist marktüblich 

und wird von allen anwesenden Fraktionsvertretern ebenfalls so empfohlen  

 
❖ Leistungsverzeichnisse sind von der Stadtgemeinde vorzulegen 

 
❖ Unterschiede zwischen Vergabeverfahren SNB und Kleinkindbetreuung:  

o SNB – gesetzliche Verpflichtung zur Durchführung, weil unsere VS eine Schule 
mit SNB ist und die Stadtgemeinde den Träger mit einem großen Betrag stützt  

o Kleinkindbetreuung – keine gesetzliche Verpflichtung, sondern freiwillige 
Leistung der Stadtgemeinde und Unterstützung der Stadtgemeinde flexibel  

 
❖ Dr. Fink wird die Leistungsverzeichnisse übernehmen, auf Objektivität und Qualität 

prüfen und dann die EU-weiten Ausschreibungen SNB+FB und Essen durchführen.  

❖ Kosten für diese Leistungen lt. mündlichen Angebot ca. 10.000 Euro zuzüglich Ust.  

❖ Alle Anwesenden kommen überein, die Vergaben, wie oben beschrieben, in der GR-
Sitzung am 26.2.2021 zu beschließen 
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Ende 18 Uhr. 
 

Von: Office-finkrecht <office@finkrecht.at>  
Gesendet: Dienstag, 16. Februar 2021 09:30 
An: Riedinger Michael <Michael.Riedinger@pressbaum.gv.at> 
Betreff: AW: Angebot erbeten 

  
Sehr geehrter Herr Riedinger! 
  
Ein Pauschalangebot kann ich leider deshalb nicht legen, weil ich schlicht nicht weiß, was zu 
tun ist. Es sind insgesamt vier (4) Konstellationen. Sollen alle vier (4) Konstellationen einem 
Vergabeprozess zugeführt werden oder ist teils eine Direktvergabe möglich? Wie schaut es mit 
der fachlichen Unterstützung aus (zB wer umschreibt den exakten Leistungsgegenstand? Mit 
wie vielen Bietern ist zu rechnen? Haben ohnedies nur ein/zwei Unternehmen ein Interesse an 
der Nachmittagsbetreuung? 
  
Für eine allfällige Unterstützung der Stadtgemeinde Pressbaum käme mein um 10% 
reduzierter Stundensatz zur Anwendung. Der zu verrechnende Stundensatz würde sich daher 
auf EUR 252,-- (exkl USt und Barauslagen) belaufen. Über ein Pauschalangebot für eine 
Verfahrensbetreuung könnten wir uns erst dann unterhalten, wenn die entsprechenden 
Rahmenbedingungen abgesteckt sind. Eine Pauschale soll für beide Seiten fair sein. Ich habe 
keine Interesse mehr zu bekommen, als ich eigentlich geleistet habe. Auf der anderen Seite 
verstehe ich die Position der Stadtgemeinde, dass man möglichst Sicherheit haben möchte, 
dass die Betreuungskosten nicht unvorhergesehen „explodieren“. 
  
Für allfällige Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
  
Schöne Grüße nach Pressbaum 
  
Christian Fink  

  
    

RA Dr. Christian Fink 

Salztorgasse 2/15, 1010 Wien  

T: +43 (1) 235 00 69  
E: office@finkrecht.at  
W: www.finkrecht.at  
F: +43 (1) 235 00 69 10  
UID: ATU 65193211  
RA-Code: R17 0232  
    

 
 
Von: Office-finkrecht <office@finkrecht.at>  
Gesendet: Montag, 15. Februar 2021 15:03 
An: Riedinger Michael <Michael.Riedinger@pressbaum.gv.at> 
Betreff: AW: Stadtgemeinde Pressbaum 
  
Sehr geehrter Herr Riedinger! 
  

mailto:office@finkrecht.at
mailto:Michael.Riedinger@pressbaum.gv.at
tel:004312350069
mailto:office@finkrecht.at
https://www.finkrecht.at/
mailto:office@finkrecht.at
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Ich nehme auf das untenstehende E-Mail sowie unser heutiges Telefonat Bezug. Im Einzelnen 
halte ich Folgendes fest: 
  

• Aus meiner Sicht können alle vier (4) Konstellationen (Nachmittagsbetreuung VS, 
Ferienbetreuung VS, Mittagessen, Kleinstkinderbetreuung) vergaberechtlich getrennt 
betrachtet werden. Dies gilt jedoch nur, wenn auch tatsächlich jeweils getrennte 
Vergaben erfolgen. Sollte jedoch zB die reguläre Nachmittagsbetreuung VS mit der 
Ferienbetreuung VS zusammengefasst werden, so sind auch die betreffenden 
Auftragswerte zusammenzurechnen. 

• Alle vier (4) Leistungsinhalte unterliegen dem Bundesvergabegesetz 2018 (BVergG). 
Sie sind daher bei Erreichen bestimmter Auftragswerte einem Vergabeverfahren zu 
zuführen. Es handelt sich jedoch jeweils um besondere Dienstleistungsaufträge, für die 
gemäß § 151 BVergG bestimmte Vereinfachungen gelten. Die Zuordnung zu den 
besonderen Dienstleistungen ergibt sich aus Anhang XVI des BVergG. Bei den 
Betreuungen handelt es sich um Leistungen gemäß lit A Z 90 (Betreuung in 
Tagesstätten) und Z 91 (Betreuungsleistungen in Kindergrippen). Beim Mittagessen ist 
eine Einordnung gemäß lit G Z 22 (Kochen von Mahlzeiten) naheliegend. 

• Für besondere Dienstleistungsaufträge gelten folgende Vereinfachungen: 
• Der Oberschwellenbereich mit Pflicht zu einer EU-weiten Bekanntmachung beginnt 

erst mit EUR 750.000,-- (exkl USt) (anstelle von EUR 214.000,-- [exkl USt] bei 
regulären Dienstleistungen). 

• Es kann grundsätzlich ein eigenständiges Verfahren (Eigenkonzeption des 
Auftraggebers) durchgeführt werden. Oberhalb von EUR 100.000,-- (exkl USt) hat 
dies grundsätzlich mittels vorheriger Bekanntmachung und unter Teilnahme 
mehrerer Bieter zu erfolgen. Im gesamten Unterschwellenbereich (somit bis EUR 
750.000,-- [exkl USt]) kann jedoch auf eine Bekanntmachung gänzlich verzichtet 
werden, wenn kein grenzüberschreitendes Interesse besteht. Letzteres lässt sich 
bei einer Kinderbetreuung bzw einer Essensversorgung, die regelmäßig lokal 
„verortet“ sind, durchaus argumentieren. 

• Für Ihre vier (4) Konstellationen bedeutet dies aus meiner Sicht Folgendes: 
• Bis zu geschätzten Auftragswerten von EUR 100.000,-- (exkl USt) kann jeweils eine 

Direktvergabe erfolgen. 
• Bis zu geschätzten Auftragswerten von EUR 150.000,-- (exkl USt) kann zudem eine 

Direktvergabe mit Bekanntmachung erfolgen (= vereinfachtes Verfahren ohne 
Zuschlagsentscheidung). 

• Bis zu geschätzten Auftragswerten von EUR 750.000,- (exkl USt) ist es denkbar, 
ein eigenständiges Verfahren mit mehreren Verfahrensteilnehmern unter Absehen 
von einer vorherigen Bekanntmachung durchzuführen. 

• Ab EUR 750.000,-- (exkl USt) wird der Oberschwellenbereich erreicht und man 
kommt nicht umhin, ein Vergabeverfahren mit vorheriger EU-weiter 
Bekanntmachung durchzuführen. 

• Anzumerken ist zudem, dass bei Verträgen mit einer definitiven Laufzeit unter vier 
(4) Jahren, der geschätzte Auftragswert für die betreffende Laufzeit maßgeblich ist. 
Bei Verträgen mit einer unbefristeten Laufzeit bzw einer Laufzeit von mehr als vier 
(4) Jahren ist für die Auftragswertschätzung der vierfache Jahresauftragswert 
heranzuziehen. Sollte man ohnedies bereits im Oberschwellenbereich angesiedelt 
sein, empfiehlt es sich durchaus, gleich eine längere Laufzeit (mit entsprechender 
Kündigungsmöglichkeit) vorzusehen. Man muss ohnedies bereits ein 
Vergabeverfahren mit vorheriger Bekanntmachung durchführen. 

  
Ich hoffe, mit meinen Ausführungen hilfreich zu sein, und stehe für allfällige Rückfragen gerne 
zur Verfügung. Bitte E-Mails an office@finkrecht.at adressieren, dann landen diese unmittelbar 
beim mir. 
  
Schöne Grüße nach Pressbaum 
  
Christian Fink 
  

mailto:office@finkrecht.at
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RA Dr. Christian Fink 

Salztorgasse 2/15, 1010 Wien  
T: +43 (1) 235 00 69  
E: office@finkrecht.at  
W: www.finkrecht.at  
F: +43 (1) 235 00 69 10  
UID: ATU 65193211  
RA-Code: R17 0232  
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EXKURS bzw. Angebote im Detail: 
Exkurs: BBG: 
Mailverkehr bzgl. Honorar für zusätzliche Ausschreibung: 
Von: Hager Thomas Mag. <Thomas.Haqer@pressbaum.qv.at> 

Gesendet: Montag, 23. November 2020 09:59 

An: Wiedeschitz, Gerhard <qerhard.wiedeschitz@bbq.qv.at> 

Ce: Hajek Andrea <Andrea.Haiek@pressbaum.qv.at>; nikolaus.niemeczek@qmail.com 
Betreff: Stadtgemeinde Pressbaum: Anfrage zum Punkt 2.2. der AGB der BBG + einer 
allfälligen Erweiterung der bereits angebotenen Ausschreibung 

 

Sehr geehrter Herr Wiedeschitz! 

Wie heute schon telefonisch vorbesprochen, würde ich gerne wissen, wie ich den Punkt 2.2. der AGB der 
BBG verstehen soll? 
Wenn wir Ihnen den Auftrag zur Ausschreibung der SNB VS + FB erteilen sollten und es käme in 
weiterer Folge zu einem Nachprüfungsverfahren, wo die BBG auch Partei wäre, aber vermutlich auch 
die Stadtgemeinde Pressbaum als Auftraggeber, und die Stadtgemeinde Pressbaum müsste 
dann Ihre Kosten durch die Vertretung durch die Finanzprokuratur übernehmen, wird dann die 
Stadtgemeinde Pressbaum zumindest ebenso von der Finanzprokuratur mitvertreten oder müssen wir 
neben der Übernahme Ihrer allfälligen Vertretungskosten uns noch selbst eine rechtsfreundliche 
Vertretung suchen und diese bezahlen? 

Sie haben uns ein Angebot für die Ausschreibung der Schulischen Nachmittagsbetreuung + 

Ferienbetreuung in der Volksschule übermittelt. 

Sollte die Politik zu dem Ergebnis kommen, dass sie auch den Betreiber für die neu einzurichtenden 
beiden Kleinkindgruppen (also nicht Schule sondern Kindergarten) gemäß Bundesvergabegesetz 
ausschreiben möchte, würde sich dann Ihr bereits angebotenes Honorar verdoppeln oder nur anteilig 
erhöhen, weil es hier ja Synergieeffeekte geben müssten? Die Zeit/eiste wäreja dieselbe, d. h. es würde 
parallel ausgeschrieben werden? 

 
Danke + Beste Grüße 
Thomas Hager 

 

Von: Wiedeschitz, Gerhard <gerhard.wiedeschitz@bbg.gv.at> 

Gesendet: Dienstag, 24. November 2020 15:06 

An: Hager Thomas Mag. <Thomas.Hager@pressbaum.gv.at> 

Ce: Hajek Andrea <Andrea.Haiek@pressbaum.gv.at>; nikolaus.niemeczek@gmail.com 
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Betreff: AW: Stadtgemeinde Pressbaum: Anfrage zum Punkt 2.2. der AGB der BBG + einer 
allfälligen Erweiterung der bereits angebotenen Ausschreibung CRM:0332580 

 

Sehr geehrter Herr Mag. Hager! 

Folgend möchte ich Ihnen die Stellungnahme nach interner Abstimmung übermitteln: Der BBG 

sind laut Vertrag jedenfalls die Kosten ihrer anwaltlichen Vertretung und bei 

Obsiegen des Antragsstellers die von der BBG diesem zu erstattenden Pauschalgebühren 
zu ersetzen. 

Der Auftraggeber ist nicht automatisch auch durch die FinProk vertreten. Nur, wenn er dies möchte 
und extra beauftragt. 
In diesem Fall ist diese Vertretung zusätzlich zur BBG-Vertretung zu bezahlen. Die 
Finanzprokuratur verrechnet dabei laut Tarif. Es steht aber dem AG völlig frei, einen eigenen Anwalt zu 
nehmen und zu bezahlen oder sich keinen Anwalt zu nehmen. Vor den 
Verwaltungsgerichten besteht keine Anwaltspflicht. 
Für den Fall, dass auch die Kleinkinderbetreuung ausgeschrieben werden soll, gibt es drei 
Möglichkeiten: 

o Beide Betreuungsformen werden gemeinsam ausgeschrieben, sofern der in Frage 
kommende Bieterkreis beide Leistungen erbringen kann. 

o Es erfolgen zwei gesonderte Ausschreibungen 
o Es erfolgt eine Ausschreibung mit zwei unterschiedlichen Losen (bspw. Los 1 

Betreuung VS und Los 2 Betreuung KiGa) 
Für uns wäre die Information wichtig, ob beide zeitgleich abgeschlossen werden sollen, dh eine 
Verfügbarkeit ab ca. Juni 2022 angedacht ist. Und bis wann mit einer konkreten Entscheidung 
gerechnet werden kann. Lt. Rücksprache mit unserem strategischen Bereich würde sich das 
angebotene Honorar nicht zwingend verdoppeln, aber je nach erwarteter Bieteranzahl und 
Komplexität der Unterlagen kann es hier trotzdem dazu kommen, dass es sich nahezu verdoppelt. 
Wir sind bei der Stundenschätzung nur von den vorliegenden Informationen betreffend 
Nachmittagsbetreuung in der VS ausgegangen. Ich möchte daran erinnern, dass wir kein 
Pauschalhonorar anbieten, sondern eine Kostenschätzung auf Basis unserer Erfahrungen und im 
Auftragsfall die tatsächlich angefallenen Leistungen verrechnet werden. 

In der Hoffnung, Ihnen mit diesen Informationen gedient zu haben, verbleibe ich mit 

freundlichen Grüßen 

Gerhard Wiedeschitz 

Key Account Manager Gemeinden & Städte 

Tel: +43 1 245 70-232 

Mobil: +43 664 816 15 13 

gerhard. wiedeschitz@bbg.gv.at 

Bundesbeschaffung GmbH 1020 Wien, Lassallestraße 9b www. bbg.gv. at 

Handelsgericht Wien/FN 210220 y 
UID: A TU55798907 
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zu Top 4 – Förderung Nachmittagsbetreuung Grundsatzbeschluss 

Sachverhalt (vorbereitet von StR Niemeczek BSc/M.Riedinger) 

Um Abläufe für Politik und Verwaltung zukünftig zu vereinfachen und zu optimieren, 

wäre es möglich für immer wiederkehrende Förder-Ansuchen betreffend die 

Nachmittagsbetreuung an unseren Landeskindergärten, einen Grundsatzbeschluss zu 

erwirken.  

Folgender Vorschlag dazu: Zu den Förderansuchen gibt es Förderrichtlinien, welche 

mit einer Einkommenstabelle ausgestattet sind. Mit dieser Tabelle lässt sich exakt 

zuordnen, für wen eine Förderung in Frage kommt und für wen nicht.  

Wie bisher sollen von der Verwaltung im Vorfeld sämtliche Ansuchen dazu geprüft 

werden.  

Eine Behandlung im zuständigen Ausschuss mit einer Gemeinderatsentscheidung 

sollte nur mehr im Anlassfall (bei keiner eindeutigen Sachlage), erfolgen. 

Der alte Gemeinderatsbeschluss dazu vom 28. 02. 2018, Top 12 wäre aufzuheben. 

Zu Top 12 – Änderung der Förderrichtlinien Kindergarten – 
Nachmittagsbetreuung 

Sachverhalt: vorbereitet von StR Heise/R.Berger 

Kindergarten Förderung der Nachmittagsbetreuung 

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 28.06.2017 (Top 18) wurden die neuen 
Förderrichtlinien beschlossen. Pkt. 8 dieser Richtlinien soll dahingehend 
abgeändert werden, dass die Vorschreibung des reduzierten 
Nachmittagsbetreuungsbeitrages wie bisher zweimonatlich erfolgen soll. Dies ist 
eine einstimmige Empfehlung des Ausschusses für Schulen-Kindergärten und 
Bildung vom 16.01.2018 Top 6. 

Dazu wäre der aktuelle (28.06.2017 Top 18) Gemeinderatsbeschluss 
aufzuheben und die abgeänderte Version neu zu beschließen. 

Text Pkt. 8 der Förderrichtlinien vom 22.05.2017 mit der gewünschten 
Textanpassung in rot. 

(8) Der Antrag ist frühestens mit Beginn des Kindergartenjahres und spätestens 
bis 31.3. für das laufende Kindergartenjahr zu stellen. Die Auszahlung erfolgt im 
Monat Juni des Kalenderjahres.  Die Vorschreibung des reduzierten 
Nachmittagsbetreuungsbeitrages erfolgt wie bisher zweimonatlich 
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StR Heise stellt den 

Antrag: 

Der Gemeinderat möge den Beschluss vom 28.06.2017/Top 18 aufheben und 
folgende Richtlinien beschließen: 

Richtlinie für den Kostenbeitrag und zur Berücksichtigung der 
finanziellen Leistungsfähigkeit der Erziehungsberechtigten: 
 

Auf Grund der Höhe des Familieneinkommens wird die Höhe des Kostenbeitrages für 
die Früh-, Spät- und Nachmittagsbetreuung des Kindes (Kinder) um 30 bzw. 75 Prozent 
laut Tabelle reduziert:  

EINKOMMENSTABELLE NETTO 
F A M I L I E mit Kindern im Kindergarten  Reduzierung 

1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder 
oder 
mehr 

 Prozentsatz 

bis € 2.000,-
- 

bis € 
2.350,-- 

bis € 
2.800,-- 

bis € 
3.250,-- 

 75 % 

bis € 2.400,-
- 

bis € 
2.750,-- 

bis € 
3.200,-- 

bis € 
3.650,-- 

 30 % 

 

A L L E I N E R Z I E H E R mit Kindern im Kindergarten   

1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder  Prozentsatz 

bis € 1.400,-
- 

bis € 
1.750,-- 

bis € 
2.200,-- 

bis € 
2.650,-- 

 75 % 

bis € 1.800,-
- 

bis € 
2.150,-- 

bis € 
2.600,-- 

bis € 
3.050,-- 

 30 % 

   

 

(1) Die Förderung wird nur gewährt, wenn das Kind und alle im Haushalt lebenden 
Familienmitglieder den Hauptwohnsitz in der Stadtgemeinde Pressbaum haben. Auf die 
Förderung besteht kein Rechtsanspruch.  
 
(2) Familieneinkommen ist das monatliche Einkommen aller im Haushalt lebenden 
Familienmitglieder einschließlich Alimente, Sondernotstandsunterstützung, 
bedarfsorientierte Mindestsicherung, Notstandsunterstützung, 
Arbeitslosenunterstützung sowie etwaiger Einkommen einer Lebensgefährtin/eines 
Lebensgefährten.  
 
(3) Als Einkommen gilt:  
1. bei unselbständig Erwerbstätigen das Nettoeinkommen (Einkommen gemäß § 2 Abs. 

3 Einkommensteuergesetz 1988 abzüglich Sozialversicherungsbeiträge und Lohnsteuer) 

ohne Familienbeihilfe, 

2. bei den übrigen Einkunftsarten ist der § 2 Abs. 4 Einkommensteuergesetz 1988 
(vermindert um Sozialversicherungsbeiträge und die Einkommensteuer) maßgebend, 
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wobei zur Berechnung der Einkünfte nicht buchführungspflichtiger Land- und 
Forstwirtinnen/Land- und Forstwirte 4,16% des Einheitswertes monatlich herangezogen 
werden.  
 
(4) Das Einkommen ist nachzuweisen:  
1. bei Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern, die nicht zur Einkommensteuer veranlagt 
werden, durch Vorlage eines aktuellen Einkommensnachweises, 
  
2. bei Personen, die zur Einkommensteuer veranlagt werden, durch Vorlage des 
Einkommensteuerbescheides für das letzte veranlagte Kalenderjahr; sind im 
Einkommen Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit enthalten, so sind der oder die 
Lohnzettel für das betreffende Kalenderjahr beizulegen; bei pauschalierten 
Landwirtinnen/Landwirte ist der zuletzt festgestellte Einheitswert vorzulegen.  
(5) Bei der Prüfung des Einkommens können weitere Nachweise beigebracht oder 
verlangt werden.  
 
(6) Die Eltern (Erziehungsberechtigen) sind verpflichtet, unverzüglich jede Änderung in 
den Voraussetzungen für die Gewährung der Förderung der Stadtgemeinde Pressbaum 
schriftlich anzuzeigen.  
 
(7) Die Eltern (Erziehungsberechtigten) haben das von der Stadtgemeinde Pressbaum 
zur Verfügung gestellte Antragsformular ordnungsgemäß auszufüllen, zu unterfertigen 
und mit den erforderlichen Beilagen zur Bewilligung der Förderung vorzulegen.  
 
(8) Der Antrag ist frühestens mit Beginn des Kindergartenjahres und spätestens bis 
31.3. für das laufende Kindergartenjahr zu stellen. Die Auszahlung erfolgt im Monat 
Juni des Kalenderjahres.  Die Vorschreibung des reduzierten 
Nachmittagsbetreuungsbeitrages erfolgt wie bisher zweimonatlich 
 
(9) Änderungen der zeitlichen Inanspruchnahme sind der Stadtgemeinde Pressbaum 
umgehend schriftlich anzuzeigen.  
 

(10) Werden Förderungen aufgrund unrichtiger Angaben bezogen, sind diese über 
Aufforderung der Stadtgemeinde Pressbaum von der Förderempfängerin/vom 
Förderempfänger unverzüglich rück zu erstatten oder können auf bereits bewilligte 
Förderungen angerechnet werden. 
Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 

 

StR Niemeczek BSc stellt den  

Antrag 

a) Die Ausschussempfehlung dazu lautet, der Gemeinderat möge für zukünftige 

Förderansuchen zur Nachmittagsbetreuung für unsere Landeskindergärten 
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einen Grundsatzbeschluss fassen, dass nach exakter Prüfung durch die 

Kindergartenverwaltung dazu, eine Förderung durch die 

Kindergartenverwaltung zu- oder abgesagt werden kann.  

           Bei Ansuchen mit nicht eindeutiger Sachlage, sind diese wie bisher, im   

           zuständigen Ausschuss zu behandeln und für eine Entscheidung durch den  

 Gemeinderat vorzubereiten. 

Entscheidung: 
Dafür: Mehrheit d. GR  
Stimmenthaltung: WIR! 
Wortmeldungen: StR Kalchhauser, GR Fahrner, StR Gruber, StR Niemeczek 
Bsc, GR Ing. Pintar, Vizebgm. Polzer,  
Mehrheitlich angenommen 
 
zu Top 5 – Förderansuchen Sacre Coeur 
 
Sachverhalt (vorbereitet von StR Niemeczek BSc/M.Riedinger) 
 
Es liegt ein Ansuchen in der Höhe von € 19.813,50 der Erzdiözese Wien zur 

Personalkosten-Förderung für den Volksschul-Hort für 7 Gruppen im Sacre Coeur 

Pressbaum, für den Zeitraum 9/2020 bis 02/2021 vor. 

Da es lt. Pflichtschulgesetz der Standortgemeinde obliegt, den entsprechenden Bedarf 

festzustellen, wurden dazu von der Erzdiözese Wien die Kinder-Gesamtanzahl sowie 

die Kinder aus Pressbaum angefordert.  

Es handelt sich dabei um insgesamt 149 Kinder.  

Die aktuelle Bedarfsfeststellung dazu ergab, dass lediglich „25“ Kinder mit Wohnsitz in 

3021 Pressbaum den VS-Hort im Sacre Coeur Pressbaum besuchen.16,7,% 

Eine Bedeckung ist unter der HHSt 1/230000-755000 gegeben. 

 

StR Niemeczek BSc stellt den 

Antrag: 
Der Gemeinderat möge den Beschluss fassen, eine Förderung lediglich für die 25 

Pressbaumer Kinder im Volksschul-Hort im Sacre Coeur Pressbaum auszubezahlen. 

Es handelt sich dabei um einen Betrag von € 3.324,41 statt den angesuchten € 

19.813,50. 
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Entscheidung: 
Dafür: Mehrheit des GR 
Stimmenthaltung: SPÖ, WIR! 
Wortmeldungen: StR Gruber (Stellungnahme der Fraktion SPÖ liegt bei), Bgm. 
Schmidl-Haberleitner, StR Kalchhauser, StR Auer, StR Niemeczek BSc,  
Mehrheitlich angenommen 
 

Gemeinderatssitzung vom 26. Februar 2021 

„Pro Pressbaum“ SPÖ nimmt zum Tagesordnungspunkt 5 wie folgt Stellung. 

5.Förderung Sacre Coeur VS-Hort  

Stimmenthaltung von „Pro Pressbaum“ SPÖ 

Begründung:  
Die Stimmenthaltung der Fraktion von „Pro Pressbaum“ SPÖ bedeutet keine 
grundsätzliche Ablehnung der Förderung. 
Da aber dem Gemeinderat immer wieder berichtet wird, das eine Zustimmung 
verpflichtend ist, ersuchen wir dazu, um eine schriftliche Stellungnahme von der 
zuständigen Stelle der NÖ Landesregierung. 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Alfred Gruber 
Stadtrat  
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zu Top 6 - Inhaltliche Behandlung von Dringlichkeitsanträgen 



Gemeinderatssitzung 26.02.2021 – öffentlicher Teil  
 

 

 

 

 
 
Entscheidung:  
Dafür: Mehrheit d. GR 
Stimmenthaltung: GR Ing. Woletz, GR Dr. Großkopf 
Wortmeldungen: Bgm. Schmidl-Haberleitner, StR Gruber, GR Dr. Großkopf, 
Vizebgm. Polzer, GR Ing. Strombach, Vizebgm. Sigmund, StR Naber MA MSc, 
StR Auer, GR Fahrner, GR Ing. Pintar, GR Ing. Woletz,  
Mehrheitlich angenommen 
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a) Software für Wasserablesung 
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Entscheidung:  
Dafür: Einstimmig 
Wortmeldungen: GR DR. Großkopf,  
 
zu Top 7 - Bericht 

GR Stejskal: Fraktion ÖVP gratuliert dem Bgm. zu seinem 60sten Geburtstag mit 

einem Video.  

Bgm bedankt sich bei dem GR für all die Glückwünsche.  

GR Leininger: Natur im Garten Online-Vortrag – Plakate werden ausgehängt 

 
Der Bürgermeister schließt die Sitzung um 19:00 Uhr 

 

V.g.g. 
 

Der Bürgermeister:               Die Schriftführerin: 
 

 

.......................................             ………………………… 
Josef Schmidl-Haberleitner                               Evelyn Stattin      
 
 
 

 
           
Die Protokollprüfer: 
 
 
 
…………………………………..   ............................................ 
StR Thomas Tweraser (ÖVP)   Christine Leininger (DIE GRÜNEN)
        
 
 
 
.......................................................   ................................................ 
StR Alfred Gruber (SPÖ)    Wolfgang Kalchhauser (WIR!) 
      
 
 
 
 
……………………………………………. 
GR Anna-Leena Krischel bakk.phil (FPÖ) 


